
Abschrift

13111t2012 08:47

B S 170t12

103 C 283t11

Amtsgericht Siegburg

der Firma EURO 2000 Autovermietung
vertr, d, d, Gf. Horrn Rudolf Baver und

(FAX)

Verl(Undet am 06.1 1.2012

Odenthal
J ustizbesch äftigte
als Urkundsbeamlln der Geschäftestelle

Landgericht Bonn

NAMEN DES VOLKES

Urteil

ln dem Rechtsstreit

GmbH, Siegburgor Str. 37-39, S32Zg Bonn,
Horrn Frank Dung,

lägerin und Berufungsklägerin,

Rechtsanwälte Wonnlng & Brix,

Hochkreuzallee 1 ,53175 Bonn,

Bektagte und Berufungsbeklagte,

die Richterin am Amtsgericht

P.002/015

IM

Prozessbevo I lmächtigto :

g6gen

Prozessbevol lm achtigte:

at die 8. Zlvilkammer des Landgerichts Bonn

auf die mLrndliche Verhandlung vom 16.10.2012
durch den Vizepräsidenten des Landg'erichts Ketterlo,
Wunsch und den Richter am Landgericht Dr. Nohrlng



13111t2012 08:47 (FÄX) P.003/015

1.

-2-
für Recht erkannt:

Auf dle Berufung dsr Klä,gsrin wlrd das Urtell des Amtsgerlchts Siogburg vom

21,06.2012 teilwelse abgeändert und wie folgt neu gefasst:

Die Beklagte wird verufteilt, an die Klägerin 3.613,35 Euro nebst Zinsen in Höhe

von fünf ProzentF,unkten tiber dem Basiszinssatz aus 1,zgs,oz seit dem

14.01.2011, aus 705,10 Euro seit dem 14.07.20i1, aus 229,20 Euro seit dem

16.07.2011, aus 50,47 Euro seit dem 16.0s.2011, aus 207,32 Euro seit dem

18.08.2011, aus 620,64 Euro seit dem 27.o9.2011 und aus 51b,60 Euro seit

dem 30,09,2011 sowie außergerichtliche Anwaltskosten in Höhe von

577,7O Euro nebst Zinsen In Höhe von filnf Prozontpunkten aus 374,g0 Euro

selt dem 23.09.2011 und aus 202,80 Euro seit dem 28,10.2011 zu zahten,

lm Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Von den Kosten ders Rechtsstreits beider Instanzen trägt die Beklagte g7 Vo, die

Klägerin 3 %.

Das Udeil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Revision wird nicht zugelassen,

94nce:

t.

Die Klägorin hat mit ihrer Berufungsbegrtrndung vom 01.08.2012 die Klage

gegenüber dem zuletzt erstlnstanzllch gestellten Antrag in Höhe von 108 Euro

teilweise zurückgenornme n,

Die Beklagten hat keine Elnwllligung zur TeitklagerLrcknahme erteilt, Eine

Einwilligung vermag auch mangels Hinwoises des Gerichts auf die Folgen der

Fiktionswirkung nach $ 209 Abs. 2 S. 4 ZPO nicht fingiert zu werden

2.

3.

4,



1311112012 08:48 (FAX)

-3-

lm Übrigen wird auf die Darstellung des Tatbestandes gemäß SS 540 Abs. 2, 313a

Abs. 1 S. 1 ZPO verzichtet. Da die Revision nlcht zugelassen wurde und der für die

Nichtzulassungsbeschwerde nach $ 26 Nr. I EGZPO ertorderliche Beschwerdewert

nicht erreicht ist, ist ein Rechtsmittel gegen das Urteil unarveifelhsft nicht zulässig.

il,

Die Berufung der Klägerin hat im Wesentlichen Erfolg.

Der Klägerin steht gegen die Beklagte ein Anspruch auf Zahlung von

3.613,35 Euro wegen der insgesamt sieben noch streitgegenständllchen Fälle

zu und damit gegenilber dem amtsgerichtlichen Urteil ein Anspruch in Höhe von

weiteren 1.508,51 Euro aus abgetretenem Rechtgemäß S 7 stvc, g 115 Abs,

1 WG, S 3e8 S. 2 BGB.

An der Aktivlegitirhation der Klägerin bestehen keine Zweifel, denn die

Einziehung einer an ein Mietwagenunternehmen abgetretenen

schadensersatzforderung dos Goschädigton auf Erstattung von

Mietwagenkosten ist eine erlaubte Tätigkeit im Sinne des g 5 Abs. 1 s, 'l RDG

darstellt, wenn - wie hier - allein die Höhe der Mietwagenkosten streitig ist (vgl.

BGH Ufteil v. 31 .01,2012 -Vl ZR 143111]r.

Soweit das Amtsgericht die Höhe der nach g 249 Abs. 2 S, 1 BGB zu

ersotzenden Mietwagenkosten auf nur 2.104,84 Euro bezlffert hat, hat es das

ihm gemäß'$ 287 ZPO zustehende Ermessen fehlerhaft ausgeübt. Tatsächlich

schuldet die Beklagte der Klägerin einen Betrag in Höhe von 3.613,35 Euro.

Der Ansatz des Amtsgerichts, ein arithmetischos Mittel zwischen den beiden

Erhebungsmethoden - Schwacko-Automietpreisepiegel und "Marktspiegel
Mietwagen Deutschland" deg Fraunhofer-lnsiituts - herzusteilen ist jedenfalls in

Anbetracht der hier konkret vorgebrachten Begründung nicht sachgerecht.

Hiorboi wird nicht verkannt, dass der Bundesgerichtshof einen solchen Ansatz

in mehreren Entscheldungen nicht als grundsätzlich rechtsfehlerhaft

bezeichnet. ln diesem Zusamrnenhang hat er darauf hingewiesen, dass S 287

ZPO die Art der Schätzungsgrundlage nicht vorgebe, Die Schadenshöhe dtrrfe

P.004/015
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Iediqlich nicht auf der Grundlage falscher oder offenbarun"a"lllichor
Enntägungen fostgesetä werden. Ferner dtJrfen wesentliche, die Entscheidung

bedingende Tatsachen nicht außer Acht bleiben (vgl, BGH, Urteil v. 18.05.2010
* vl zR 293108, juris Rn,4; BGH, Urteil v.22.o2.201'1 - vl zR 353/09, juris
Rn. 7).

Die Grenzen elner fehlerfreien Ermessensausübung sind aber jedenfalls dann

[tberschrltten, wenn, wie hier, die Begründung für die Mittelweüberechnung

ausdrttcklich auf die Unsicherheiten und Bedenken gegen jede dor bosten
Methoden rekurrlert und im Ergebnis dann das Mittel dieser beiden joweils für
sich als bedenklich erachteten Methoden wählt. Sofern der Tatrichter sowohl
don Schwacke-Autornietpreisspiegel als auch den "Marktspiogol Mietwagen
Deutschland" des Fraunhofer-lnstituts f[rr sich genommon f[rr oine ungeeignete
Schätzungsgrundlage hält, ist nicht nachvollziehbar, aus welchem Grund sich

durch die Kombinatlon zweier ,,bedenklicher" Ltnd ungeeigneter Methoden eine
geelgnete Schätzungsgrundlage ergeben soll.

lnsofern ist dle Schadenshöhe im Sinne der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs auf der Grundlage falscher Enruägungen festgesetzt
worden und damit als ermessensfehlerhaft anzusehen. lm Übrlgen hat schon

das Landgerlcht Frankenthal zu Recht dqrauf hingewiesen, dass es einen

Erfahrungssatz des Inhalts, dass "die Wahrheit in der Mitte tisge", in dlesern

Zusammenhang nicht gebe (vgl, LG Frankonthal, urtoll v. 23jz2oog - z s
136/09). Anzumerken bleibt ferner - ungeachtot dor hlor ohnohin so nicht

tragfähigen Bogründung des Amtsgerlchtg -, dass es sich bei dem Mittelwerl

lediglich noch urn eine mlttelbare Rechengröße handelt und eben nicht medhr

um die Abbildung tatsächlich vorkommender Preise (so auch LG Bonn - Urteil

v. 01.10.2010 - 15 O 2711Ol.

Demzufolge ist die Kammer gehalten, dle Höhe der Mletwagenkosten selbst

gemäß S 287 ZPO zuschätzen.

Die Kammer hält es ihrer Rechtsprechung folgend weiterhin ftrr sachgerscht,

als Schätzungsgrundlage don Schwacke-Automietproisspiogel heranzuziehen

(Vgl, nurzufetzt LG Bonn Urteil v. 17,07,2012- B S 30/12; Urteil v. 12.04.2011

-8S 13111; Urtell v.28,06,2011 -8 S 76/11:Urteil v. 14,12,2010-B S ZOgtlO

u.v.m.)

aa)
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(1) Nach der ständigen Rechtsprechung des gundesgerichtshofs (vgl. nur BGH,

Urteil v. 02.02,2010 - Vl ZR 139/08, juris Rn. 10, 24ft.: BGH, Urtail v.

02.O2.2010 - Vl ZRTl0g,juris Rn, 8, 18ff,; ferner BGH, Urteit v. 24.O6.Z0OB * Vl

ZR 234107, juris Rn. 14, 22f .), der sich dle Kamrner nach wie vor anschließt,

kann der Goschädigte von dem Schädiger bzw. dessen Haftpfllchtverslcherer

nach $ 249 BGB als erforderlichen Herstellungsaufwand den Ersatz derjenlgen
Mietwagenkoqten verlangen, dis ein verständiger, wirtschaftlich denkender
Mensch in der Lage des Goschädigten ftir zweckmäßig und notwendig halten

darf. Der Geschädigte ist dabei ebenso wle in anderen Fällen, in denen er die

Schadensbeseitigung selbst in die Hand nimmt, nach dem aus dem Grundsatz
der Erforderlichkeit hergeleiteten Wirtschaftlichkeitsgebot gehalten, im Rahmen

des ihm Zumutbaren von mehreren möglichen den wirtschaftlicheren Weg der
Schadensbeseitigung zu wählen. Eae bedeutet ftlr den Bereich dor Mietwagen-
kosten, dass er von mehreren auf dem örtlich relevanten Markt - nicht nur für
Unfallgeschädigte - erhältlichen Tarifen fllr die Anmietung eines vergleichbaren
Ers4tzfahrzeugs (innerhalb eines gewissen Rahmens) grundsätzlich nur den
gOnstigeren Miotprois ersetzt vorlangon kann, Ausgangspun[l für die Betrach-

tung bildet folglich der ortsübliche Normaltarif, Zu dessen Bestimmung kann

und sollte in Austibung des tatrichterlichen Erme66en6 gemäß S 28? ZPO auf

das gewichtete Mittel des Schwacke-Automietpreisspiegels im Postleitzahlen-

gebiet des Geschädigten zurückgegriffen werden.

(2\ Die von der Beklagten auch in diesem Rechtsetreit vorgetragenen

Einwendungen gegen den Schwacke-Automietpreisspiegel sind nicht geeignet,

Zweifel an dessen Eignung zu begr[tnden, Die diesen Einwendungen zugrunde

llegende Annahme, dasg der Schwacke-Automletprelssplogel enormg Preisstei-

. gerungen enthalte, die auf unredliches Verhalten der Mlotwagenunternohmen

bei dessen Erstellung zurtrckzufLrhren seien, ist bereits nlcht nachvollzlehbar,

Es sind auch unter Ber{Jcksichtigung der Ausführungen der Beklagten keins An-

haltspunkte dafür ersichtlich, dass sich die etwa im Schwacke-Automletpreis-

spiegel 2011 enthaltenen Preisänderungen nicht an der tatsächlichen Marktent-

wicklung orientieren.

Soweit die Beklagte darüber hinaue auf Sachverständigongutachton venrueist,

die In anderen Verfahren elngeholt worden sind, können deren Ergebnisso

allein deshalb schon nicht zuverlässig beurteilt werden, weil der zugrunde

P.006i015
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liogende Sachverhalt und das Vorgehen

Einzelnen bekannt ist.

der Sachverständigen nicht im

lm Ubrlgen ist es nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, der sich

die Kammer weiterhin anschließt, nicht Aufgabe des Tatrichters, lediglich allge-

mein gÖhaltenen Angriffen gegen eine Schätzungsgrundlage nachzugehen.

Einwendungen sind nur dann erheblich, wenn sie auf den konkreten Fall bezo-

gen sind, Deshalb bedarf die Eignung von Listen oder Tabellen, die bei der

Schadensschätzung Vetwendung finden können, nur dann der Klärung, wenn

mit konkreten Tatsachen aufgezeigt wird, dass sich geltend gemachte Mängel

der Schätzungsgrundlage auf den zu entecheldenden Fall in erheblichem

Umfang ausgewlrkt haben.

Dies ist jedocn entgegen der Anslcht der Beklagten nicht in durchgreifender

Welse geschehen. Dass - wie die Beklagte geltend macht - andere Erhebun-

gen, wie der "Marktspiegel Mietwagen Deutschland" des Fraunhofer-lnstituts,

oder gerichtlich bestellto Sachverständigo zu anderen Ergebnissen als dor

Schwacke-Automletprelsspiegel gelangt seln mögen, genttgt nicht, r,rm Zweifel

an der Richtigkeit der letztgenannten Erhebung zu rechtfertigen.

En\gegen der Ansicht der Beklagten gibt es auch keine überzeugenden Grilnde

dafür, dem "Marktspiegel Mietwagen Deutschland" des Fraunhofer-fnstituts den

Vorzug zu geben,

(3) Die in dem Schwacke-Automietpreisspiegel ausgewiesenen Werte werden auch

nicht durch die von der Beklagten vorgelegten vermeinttich günstigeren

Angebote dor Flrmon Slxt, Europcar und Avls orschUttort.

Denn dabei handelt es sich ausnahmslos um "screenshots" von

Internetangeboten, die losgelöst von den Umständen des Einzelfalls bestimmte

Tarife ausweisen, lhnen ist nicht zu entnehm6n, ob die Mietbedingungen mit

denen in dem vorllegenden Fall vergleichbar sind, so dass sie nicht als

Nachweis eines konkreten giJnstigeren Alternativangebots geeignet sind.

Zweifel ergeben sich bereits daraus, dass das Internet oin Sondormarkt ist, der

nicht ohne weiteres rnit dem allgemeinen regionalen Mietwagenmarkt

vergloichbar ist (vgl. BGH, Udeil v, Q2,A2.2010 - Vl ZR 7l}g, juris Rn. 21).

P.007/015
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Ferner ist jeweils nur eine vom Zeitpunkt her wlllktrrlich gewählte Anmietdauer,

die Fahrzeugklasse, ein Preis sowie zum Tell das Bestehen einer

Vollkaskoversicherung sal'nt Selbstbehalt genannt. Zudem wird in den

Angeboten der Firma Avis lediglich ein Grundpreis ab eirrem bestimmten Betrag

genannt, Die Höhe etwaiger Nobonkosten erschließt sich ebenfalls bei nicht
jedem der von der Beklagten vorgelegt€n Angebote. Es besteht daher kein

Anlass, angesichts dieser Angebote an der Eignung des

Schwacke-Automietpreisspiegels als Schätzungsgrundlage zu zwolfoln (vgl,

OLG Köln, Urteil v. 18.08.2010 - 5 U 44110, juris Rn. 7: OLG Köln, Ufteil v,

18.03.201 1 - 19l) 145t10, n.v., S. 4 (Bl. 288 GA).

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus den von der Beklagten zitierten

neueren Entscheidungen des Bundesgerichtshofs, Darin ist nämlich lediglieh
gefordert worden, dass das Berufurrgsgerlcht prlrft, ob slch aus dem Hinweis

der Beklagten auf gtrnstigere Angebote anderer Anbleter gewichtige Bedenken
gegen die Eignung des schwacke-Automietpreisspiegels als

Schätzungsgrundlage ergeben (vgl. BGH, Urteil v. 02.02.2010 - Vl ZR Tlog,
juris Rn. 21 ; BGH, Ufteil v, 18,05,2010 - Vl ZR 2ggl01, juris Rn. Sf.; BGH, Urteil

v.22.02,2011 - Vl ZR 353/09, juris Rn. 8).

Aus den vorstehend dargelegten Gründen ist dies jedoch vorliegend nicht der
Fall. Eine weitere Sachaufklärung ist nicht veranlesst. lnsbesondere kornmt die

Einholung eines Sachveretändlgengutachtens nicht in Betracht, da dies vor dem

Hintergrund des nicht hlnreichend substantiierten Vortrags der Beklagten zu

einer unzulässigen Ausforschung führen würde

Die Klägerin ist auch berechtigt, einen Aufschlag von 20 a/o aut den ortsüblichen

Normaltarif zu verlangen,

Zwar kann ein Geschädigter - wie oben bereits dargelegt - nach der ständigen

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs von mehreren auf dem örllich relevan-

ten Markt erhältlichen Tarifen grundsätzlich nur den gtrnstigeren Mietpreis er-

setzt verlangen. Der Geschädigte verstößt allerdings noch nicht altein dadurch
gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot, dass er ein Kraftfahrzeug zu einem Unfatl-

ersatztarlf anmietet, der gegenüber dem Normaltarif teurer ist, sowoit die Be-

sonderheiten jenes Tarifs mit Rucksicht auf die Unfallsituation (etwa die Vorfi-

nanzierung, das Risiko eines Ausfalls mit der Ersatzforderung wegen falscher

P.008/015
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Bewertung der Anteile am u"trffg"r:n"rl"n durch den Kunden oder das Miet-

wagenunternehmen u.ä.) einen gegenüber dem Normaltarif höheren Preis

rechtfertlgen, weil, sie auf zusätzlichen Leistungen des Ver,mieters beruhen, die

durch die besondere Unfallsituatlon veranlasst und infolgedessen zur Scha-

densbehebung nach S 249 BGB erforderlich sind (vgl. BGH, urteil v.

24.06.2008 *vl Z,R234107, Juris Rn. 14; BGH, urteil v. 19.01 .zo1o - vt zR
112109, juris Rn. 5).

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs isi für die Frage dor
betriebswitlschaftlichen Rechtfertigung des U nfallersatztarifs nicht auf den kon-
kreten Einzelfall abzuetellen und die Kalkulation, des konkreten Vermieters im

Einzelnen nachzuvollziehen, sondern eine generelle Betrachtung vorzunehmen.
Dass aufgrund der Besonderheiten der Unfallsituation in der Reget ein höherer
Mietwagenprels als der Normaltarif zur Schadensbeseitigung i,S,d, S 249 Abs. 2
S, 1 BGB erforderlich ist, steht nioht mehr grundsätzllch ln Streit. Selbst der Ge-

samfuetband der Deutschon Versicherungswirtschaft (GDV) erkennt an, dass
bei der Vermietung von Unfallersatzfahrzeugen wegen vermehrter Beratungs-

und Seruiceleistungen, erhöhten Verwaltungsaufwands und Zinsverluston auf-
grund von längeren Zahlungsfristen ein Aufschlag auf den Normaltarlf geboten

ist (vgl. Zitfer 4. des Ergebnisprotokolls der Gespräche zwischen dem Bundes-

verband der Autovermieter (BA\C und GDV vom 29.09.2000, NJW-Speziat

2006, 548).

Die Erhöhung des Mletpreises kann in Form eines pauschalon Aufschlags auf

den Normaltarif erfolgen, dessen Höhe wlederum der bei der Schadensabrech-

nung besonders freigestellto Tatrichter gernäß S 287 ZPO schätzen kann (vgl,

BGH, Ufteil v. 13,06.2006 -Vl ZR lB1lO5,juris Rn. 9).

Die Karnmer schließt sich insoweit weiterhin der Rechtsprechung des

Bundesgerlchtshofs und des oberlandesgerichts Köln ä[, wonach der

Aufschlag 2o Ö/o beträgt (vgl. BGH, Ufteil v. 19.01 .2010 -Vl zR 112109,juris Rn

5; BGH Urteil v. 02.02.2010 - Vl ZR 7109, juris Rn. 8; OLG Köln, Urtoit v,

02.03.2007 - 1g U 181/06, juris Rn. 31; OLG Köln, Beschl v.04.O4.2008 - 4 U
'1108, juris Rn. 5; s. ferner LG Bonn, Urteil v.29,07,2010 - B S 93/10, NRWE

s, 3ff,)

P.009/015
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Von der Klägel:in sind in erster lnstanz die spezifischen Kosten bei der
Vermletung vor,r Unfallersatzfahrzeugen für alle sieben Schadensfälle im

Einzelnen dargertan worden, ohne dass die Bel<lagte dem substantiiert
entgegen getreten ist,

(2) steht demnach fest, dass der Unfallersatztarlf betriebswirtschafilich
gerechtfedigt ist, obliegt es dem Schädlger darzulegen und zu bewelsen, dass
dem Geschädigten ein günstigerer Normaltarif ohne weiteres zugänglich war
(vgl, BGH, urteii v. 19.01 .2010 - vt zR 112reg,juris Rn. 11f.; BGH, Urteil v,

24.O6.20OE *Vt ZRZg6t}t, juris Rn,26),

Den Nachweis, dass den Geschädigt"nl=,--

-und}nterBer[rc[sichtigungihrerindividue||en

Erkenntnis- unrl Elnflussmöglichkeiten im Rahmen des Zumutbaren auf dem in
ihrer Lage zeil.llch und örtlich relevanten Markt ein wesentlich gLrnstigerer Tarif
zugänglich we,r, hat die Beklagto nicht zu filhren vermocht. So starnmen die von
ihr vorgelegt,en Angebote aus November 2011, während die Geschädigten die
Mietfahrzeuge zwischon Dezember 2O1O und August 2011 benötigten. Dass dio
in den Angeboten aqsgewiesenen Preise auch in dem vorgenannten Zeitraum
gegolten haben, kann nicht einfach unterstellt werden, Die entsprechende
Behauptung der Beklagten ist unsubstantiiert. lm Übrigen eind die Angebote
aus den obe:n dargelegten Grttnden im Hlnblick auf die in den konkreten

Einzelfä llen tatsäch llch anfallend e n Mietpreise n icht h in reiche nd aussagekräft 1g.

Die von drar Klägerin in Rechnung gestellten Nebenkosten ftir die

Volfkaskovert;icherung sind ohne weiteres ersatzfählg, und zwat auch dann,

wenn die Unfallfahzouge der Geschädigten im Einzelfall nicht

vollkaskoversiched waren. Da der durch einen Unfall Geschädigte während der

Mietzeit eine,m erhöhton wirtschaftlichen Risiko ausgesetzt ist, hat er regelmä-

ßig ein schurtzwürdiges Interesse daran, fLrr die Kosten einer eventuellon Be-

schädigung des Mietfahrzeugs nicht selbst aufkommen zu mLrssen, zumal
Mietfahrzeuge in der Regel neuer und damit höherwertiger sind als die beschä-
digten Fahnreuge (vgl. BGH, ufteil v,25.10,2005-vl zR 9/0s, juris Rn. 12; LG

Bonn, Urteil v. 14.12.2010 - B S 268i10, n,v,, S. 5 mwN),

P.0 1 0/01 5
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dd) Dle von der Klägerin darOber hinaus in Rechnung gestellten Nebenkosten für
die Zustellung und die Abholung der Mietwagen in allen noch

streitgegenständlichen Fällen sowie f[rr den Zusatzfahrer in den Schadensfällen

-, 

flrr die Winterreifsn in dem
SchadenstuttDwieftlrdasNavigationsgerätindenFä|lenJuno

Fsindebenfal|sersatzfähig(vgl.BGH,Urtei|v'02'02,201o.VlZR7log,
juris Rn. 23; LG Bonn, Bescht. v..21.o7.2010 - g s 171110, n.v,, s.6 [fLrr

Zustellung/Abholungl; olo Köln, Urteit v. 20.07,20j0 -28 U 11t1o,jurls Rn. 13

lfttr Zusatzfahrer] sowie LG Bonn, Beschl,'v, 12,01,2011- s s 2631i0, n.v., s. 6
mwN). Das tatsächliche Erfordernis dieser Zusatzleistungen steht nach dem
Ergebnis der erstinstanzlichen Beweisaufnahme fest.

ee) Unter Zugrundologung der vofstehenden Ausführungen ergeben sich in den
einzelnen Schadensfälten die folgenden, von der Beklagten zu ersotzenden
Mietwagonkosten:

Sohadensfall f
Unfall vom 29.11,2011, Anmietdauervom 29.11. - 10.12,2010

Normaltarif 1.564,00 €

Pauschaler Aufschlag von 20 % 3'12,80 €
Voll-/Teilkaskovorgicheru n g 336,00 €

Zustellen/Abholen 50,00 €
Winterrelfen' 120,00 €
Navigation 120,00 €

Gesamtkosten 2.502,80 €

Zahlung der Beklagten 1.217,79 €
Offene Forderung 1.295,02€

P.01 1/01 5

SchadensfalltlD
Unfall vom 30.05.2011, Anmietdauer vom 30.05, - 08,00.2011

Normaltarif 854,00 €

Pauschaler Aufschlag von 2Q a/o 170,80 €

Vo ll -/Te i lkaskove rsicheru n g 2 19,00 €

Zustellen / Abholen 50,00 €
Navigation 90,00 €
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Zahlung der Beklagten

Forderung

Gesamtkosten 1.380,90 €

875.70 €

705,10 €

Schadenafall tII
Unfall vom 30.04.2O11, Anmietdauer vom 14.06. - 1GOO.ZO1t

Normaltarif 201,00 €
Pauschaler Aufschlag von 2e o/o 52,2Q E

Vol l-lTellkaskoversicheru ng 66,00 €
Zustellen 50,00 €
Gesamtkosten 429,20 €
Zahlung der Beklagten 200,00 €
Offene Forderung 229,20 €,

Schadensfall IIIF
Unfall vom 21.09.2010, Anmietdauer vom 19.07. * 21.O7.2011

Normaltarif 195,00 €

Pauschaler Aufschlag von 2O o/o 39,00 €

Vollr/Tei lkaskoversicheru n g 54,00 €

Zustellen/Abholen 50,00 €

Zusatzfahrer 36,00 €

Gesamtkosten 374,00 €

Zahlung der Beklagten 323.53 €

Offene Forderung 50,47 €

Schadensfall D
Unfall vom 20,06.2011, Anmietdauer vom 20,07, -22.07.2011

Normaltarlf 227,10 €

Pauschaler Aufschlag von 20 % 45,42 €

Vol l-lTei I kaskovers i ch e ru ng 60,00 €

Zustellen/Abholen 50,00 €
Zusatzfahror 36,00 €

Gesamtkoston 418,52 €

Ausgewlesener Rechnu ngsbetrag 410,38 €



Zahlung der Beklagton 203,06 €

Offene Forderung 207,32 €
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Schadenefal[f
Unfafl vom 24.08,2011, Anmietdauer vom 25.08. - 02,09.2011

Normaltarif 543,00 €

Pauschaler Aufschlag von 20 % 108,60 €

Votl-/Tei lkaskoversicheru n g 164,00 €

Zusatzfahrer / Teilklagerucknahme (s,u, 2,) 149,00 €

Zustollen/Abholen 50,00 €

Gesamtkosten 973,60 €

Zahlung der Beklagten 350,00 €

Offene Forderung 623,60 €

-108,00

€

515,6 €

Da sich die der Klägerin gegen die Beklagte zustehende Forderung demnach

auf elnen Betrag in Höhe von insgesamt 3.721,35 Euro - 108 Euro (fur den

Zusatzfahrer im letzten Fall) = 3.613,35 Euro boläuft, die Beklagte in dem

angefochtenen Urtell aber nur zur Zahlung einos Betrags in Höhe vom 2.104,84

Euro verurteilt worden ist, war weitorer Betrag In Höhe von 1.508,51 Euro

zuzusprechen.

^\\l/

Schadenstalt lf
Unfall vom 23.08.2011, Anmietdauer vom 30,08. - 05,09.2011

Normaltarif 627,20 €

Pauschaler Aufschlag von 20 % 125,44 €

Voll-/Teilkas koversi cheru n g 154,00 €

Zusatzfahrer 84,00 €

Zustellen/Abholen 50,00 €

Gesamtkosten 1.040,64 €
Zahlung der Beklagten 420,00 €

Offene Forderung 620,64 €
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A, Die Klage en/veist slch lediglich In Höhe von 108 Euro, dle durch die Klägerin

nach Teilklagerücknahme auch nicht mehr begehrt werden, als unbegrtindet,

Eine Sachentscheidung ist ungeachtot der Rtrcknahme geboten, denn es liegt

seitens der Beklagton wedor eine ausdrückliche Einwilligung vor, noch vermag

eine solcho gemäß $ 269 Abs, 2 S. 4 ZPO fingiert zu werden. Nach dem

insoweit für die Kammer gemäß $ 529 Abs. 1 Ziff. 1 ZPO bindenden

Beweisergebnis des Amtsgerichts ist im "schadensfall e" eine

ursprünglich nocht geltend gemachte Fordorung von 108 Euro für einen

Zusatzfahrer mangels ontsprechenden Erfordernisses nicht begrttndet.

Die geltend gemachten Nebenforderungen - Zinsforderungen und Ersatz der

außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten ab Rechtshängigkoit - schuldet die

Beklagte der Klägerin wie tenoriert aus Verzugsgoslchtspunkten (SS 286, 280

BGB)

4. Die Kostenentscheidung folgt aus S 2Bg Abs^ 3 S. 2 ZPO soweit die Klägerin

die Klage teilweise in der Berufungsinstenz zuruckgenommen hat. lm Übrigen

folgt die Kostenentscheidung aus $ 91 Abs. 1ZPO.

5. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus S 708 Nr, 10

zPo.

6. Ftrr die Zutassung dor Revlslon nach S 543 Abs. 2 S. 1 ZPO bestand keine

Veranlassung, Dio Sache hai weder grundsätzliche Bedeutung, rioch ist eine

Entscheidung des Revisionsgerichts zur Fortbildung des Rechts oder A)r

Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung edorderlich

?
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Der Streitwert des erstinstanzlichen Verfahrens beträgt bis 372'1,35 Euro, Der

Streitwed des Berufungsverfahrens bis 1.616,51 Euro.

Wunsch
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